
Satzung und
Geschäftsordnung
Ökologische Einkaufsgemeinschaft List/Oststadt e.V.

Satzung
Letzte Änderung am 16.11.2017

§ 1 Name, Sitz

(1) Der Verein führt den Namen Ökologische Einkaufsgemeinschaft List/Oststadt e.V.
(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.
(3) Sitz des Vereins ist Hannover.

§ 2 Zweck

(1) Zweck des Vereins sind die Förderung des Natur- und Umweltschutzes, der Landschaftspflege 
und des Tierschutzes sowie der Verbraucheraufklärung, insbesondere der Förderung des 
regionalen ökologischen Land- und Gartenbaus.

(2) Die Förderung soll mittelbar durch die Entwicklung der notwendigen sozialen Strukturen und 
Vermarktungsformen erfolgen. Die Satzungszwecke sollen verwirklicht werden durch:
a) Aufklärung und Information der Bevölkerung über das Anliegen des ökologischen Land- und 

Gartenbaus;
b) Verbraucher*innen Beratung und Förderung der Grundlagen einer gesunden und natürlichen 

Ernährungsweise;
c) Förderung der Erzeuger*innen von umweltgerecht und regional erzeugten Produkten.
d) Herstellung eines ständigen Kontakts zwischen Verbraucher*innen und Erzeuger*innen, der 

eine Entflechtung und Transparenz des Marktes ermöglicht, den Produzent*innen den Absatz 
eines Teils ihrer Produkte sichert und den Verbraucher*innen Einfluss auf das 
Produktionsgeschehen lässt.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
(5) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mittel der Gemeinschaft. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Geschäftsjahr

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft können natürliche und juristische Personen erwerben, sowie Vereine und 
Personenhandelsgesellschaften.

(2) Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen.
(3) Über zukünftige Aufnahmeanträge entscheidet der Vorstand.
(4) Die Mitgliedschaft endet

a) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied unter Einhaltung einer 
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Kündigungsfrist von drei Monaten;
b) durch Ausschluss aus dem Verein; die Mitgliederversammlung kann mit 2/3 der anwesenden 

Mitglieder den Ausschluss - nach Anhörung des Betroffenen - aussprechen. Die Gründe sind 
dem Betroffenen 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung durch den Vorstand schriftlich 
mitzuteilen;

c) mit dem Tod des Mitglieds.

§ 5 Beiträge

Die Höhe von Mitgliedsbeiträgen regelt die Geschäftsordnung.

§ 6 Organe

Die Organe des Vereins sind
(1) der Vorstand
(2) das Forum
(3) die Mitgliederversammlung.

§ 7 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus drei, fünf oder sieben durch die Mitgliederversammlung zu wählenden 
Mitgliedern des Vereins. Vorstandsmitglieder können nur natürliche Personen (nicht Vertreter 
juristischer Personen) sein.

(2) Der Vorstand besteht bei drei Mitgliedern aus mindestens einer Frau, bei fünf Mitgliedern aus 
mindestens zwei Frauen und bei sieben Mitgliedern aus mindestens drei Frauen.

(3) Mindestens zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten den Verein als Vorstand im Sinne des § 26 
BGB gerichtlich und außergerichtlich.

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder mitwirkt. Alle 
Beschlüsse müssen ohne Gegenstimme gefasst werden. Wird dies nicht erreicht, so wird in der 
nächsten Vorstandssitzung durch 2/3-Mehrheit der Anwesenden entschieden. Alle Beschlüsse

(5) des Vorstandes müssen protokolliert werden und für die Mitglieder des Vereins einzusehen sein.
(6) Der Vorstand wird auf die Dauer von einem Jahr gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die 

Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt.

§ 8 Das Forum

Befugnisse und Zusammensetzung des Forums regelt die Geschäftsordnung.

§ 9 Die Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über die Wahl des Vorstands, die Entlastung 
des Vorstands, Aufstellen und Änderungen der Geschäftsordnung, die Prüfung und Genehmigung 
der Jahresabrechnung, Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins, Ausschluss von 
Mitgliedern.

(2) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich vom Vorstand einzuberufen. Sie ist 
ferner einzuberufen, wenn 1/10 der Mitglieder dies durch schriftlichen Antrag fordert. In diesem 
Fall muss die Einberufung spätestens zwei Wochen nach Eingang des Antrages erfolgen.

(3) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt mit einer Frist von zwei Wochen unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung durch Bekanntgabe über die Webseite des Vereins, Aushang in 
dem Raum / den Räumen des Vereins und per E-Mail.

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde.
(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Für Beschlüsse 

über Satzungsänderungen, Änderungen der Geschäftsordnung oder über die Auflösung des 
Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder notwendig.
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(6) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll festgehalten, das vom 
Schriftführer und Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Das Protokoll wird den Mitgliedern 
schriftlich zugänglich gemacht, per E-Mail und durch Aushang.

§ 10 Auflösung des Vereins

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks fällt das nach 
Begleichung aller Verbindlichkeiten noch verbliebene Vermögen an eine von der letzten 
Mitgliederversammlung zu benennende Einrichtung.

Geschäftsordnung
Letzte Änderung am 20.12.2020

§ 1 Mitgliedsbeiträge

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt 15 Euro pro Monat und Mitglied. Nach eigenem Ermessen des 
Mitglieds kann dessen monatlicher Beitrag ohne Angabe von Gründen auf bis zu 5 Euro reduziert 
werden bzw. höher als 15 Euro liegen.

(2) Die Zahlung erfolgt monatlich im Voraus per SEPA-Lastschrift oder Überweisung.
(3) Bei ausstehender Beitragszahlung ist der Vorstand berechtigt, einen Vereinsausschluss gemäß § 4

Abs. 4 b) der Vereinssatzung zu beantragen.

§ 2 Mitgliederwerbung

(1) Im Rahmen zeitlich befristeter Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung kann dem werbenden 
Mitglied ein beitragsfreier Monat für jedes geworbene Neumitglied gewährt werden. Der Anspruch 
entsteht jeweils nach Zahlungseingang des ersten Mitgliedsbeitrages des geworbenen 
Neumitglieds.

(2) Über die Inkraftsetzung und Geltungsdauer der Maßnahmen nach Absatz 1 entscheidet der 
Vorstand unter Berücksichtigung der finanziellen Situation des Vereins.

Ökologische Einkaufsgemeinschaft List/Oststadt e.V.
Wittekamp 24, 30163 Hannover

Telefon: 0511-87458224 (Verein) und 0511-48975096 (Laden)
E-Mail: ekg@tante-emmer-laden.de

Vorstand im Sinne des § 26 BGB: Georg Müller, Martin Sauermann, Christin Stüven.
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam.

Registergericht: Amtsgericht Hannover, Registernummer: VR 202917

Stand: 29.11.2021
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Informationen nach Artikel 13 und 14 DSGVO
(Stand: 29.11.2021)

Nach Artikel 13 und 14 DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den 
Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach.

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter: 

Ökologische Einkaufsgemeinschaft List/Oststadt e.V.
Wittekamp 24, 30163 Hannover
Telefon: +49 (511) 87458224, E-Mail: ekg@tante-emmer-laden.de

Vorstand im Sinne des § 26 BGB: Georg Müller, Martin Sauermann, Christin Stüven. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein 
gemeinsam. Registergericht: Amtsgericht Hannover, Registernummer: VR 202917 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

Ein Datenschutzbeauftragter wurde nicht bestellt, da die gesetzliche Notwendigkeit für eine Bestellung derzeit nicht vorliegt.

3. Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden:

a) Erfüllung des Vertrages im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses, z. B. Einladung zu Versammlungen
b) Erhebung von Mitgliedsbeiträgen und Bezahlung von Einkäufen im „Tante-Emmer-Laden“
c) Kontaktanbahnung zwischen Vereinsmitgliedern, z. B. zur Bildung von Arbeitsgruppen oder Klärung von Sammelbestellungen
d) Bekanntgabe und Veröffentlichung von Ansprechpartner*innen, z. B. durch Angabe von Namen und Kontaktdaten in Flyern, auf 

der Webseite oder im Online-Planungsforum

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß 
Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein. 

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung 
aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO. 

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:

• Post- und Telekommunikationsdiensteanbieter, Verarbeitungszweck siehe unter 3. a)
• Banken und Zahlungsdienstleister, Verarbeitungszweck siehe unter 3. b)
• Vereinsmitglieder, Verarbeitungszweck siehe unter 3. c)
• Vereinsfremde Personen und die allgemeine Öffentlichkeit, Verarbeitungszweck siehe unter 3. d)

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
die Festlegung der Dauer:

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.  Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die 
Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen 
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 

Bestimmte Datenkategorien werden ggf. zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die 
Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zum Vorstand oder einer Arbeitsgruppe oder Ereignisse, an denen die betroffene Person 
maßgeblich mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation seines 
satzungsgemäßen Wirkens zugrunde.

Alle Daten der übrigen Kategorien (z. B. Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die folgenden Rechte zu:

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO
• das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.

8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben. 

Ende der Informationspflicht


